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Was prüfen, wenn die Vereinssoftware fast alles selber macht?

Viele Vereinsverwaltungsprogramme sind inzwischen so ausgereift, dass sie EÜR, Vermögensverzeichnis und sogar Anlagenspiegel auf Knopfdruck erstellen. Doch auch hier gilt: Automatisch erstellt bedeutet nicht automatisch richtig. Damit Sie prüfen können, ob Ihr Jahresabschluss wirklich stimmt, brauchen Sie ein Vorgehen in drei Schritten: Plausibilitätsprüfung, Vollständigkeitsprüfung, Bereichsprüfung.

Wie Sie hierbei am besten vorgehen:


1. Plausibilitätsprüfung (Zahlencheck)
Gehen Sie die automatisch erzeugte EÜR durch und prüfen Sie für jeden Bereich:
· Stimmen die Einnahmensummen mit Ihren Kontoauszügen überein?
· Sind Barumsätze vollständig enthalten?
· Entsprechen die Ausgabensummen den Belegen?
· Sind größere Abweichungen gegenüber dem Vorjahr erklärbar?
Warnsignale:
· „Wundersame“ Rundsummen
· stark gesunkene oder gestiegene Ausgaben ohne Belege
· Einnahmen, die im Vorjahr vorhanden waren, dieses Jahr aber nicht
· Einnahmen aus Veranstaltungen fehlen komplett


2. Vollständigkeitsprüfung (Belegabgleich)
Schauen Sie nach:
· Sind alle Bankkonten eingebunden?
· Sind alle Kassenbestände gezählt und eingetragen?
· Wurden Abteilungsabrechnungen vollständig eingelesen?
· Stimmen die Anfangsbestände mit dem abgeschlossenen Vorjahr überein?

Praxis-Tipp:
Lassen Sie sich die Software-Auswertung für jeden Bereich einzeln anzeigen – viele Programme verstecken die Zuordnung in Untermodulen.






3. Bereichsprüfung (Gemeinnützigkeitslogik)
Automationsprogramme entscheiden häufig falsch, wenn es um die vier steuerlichen Bereiche geht. Prüfen Sie daher:

· Wurden Sponsoringeinnahmen korrekt im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb geführt?
· Sind Kurs- und Lehrgangsgebühren als Zweckbetrieb ausgewiesen?
· Wurden Spenden nirgends in Zweckbetrieb oder wGB verbucht?
· Stehen Vermietungserlöse an Nichtmitglieder im Bereich Vermögensverwaltung?
· Wurde ggfs. richtig aufgeteilt, wenn Kosten in verschiedenen Sphären (z.B. ideell und wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb) anfallen.

Wichtig: Software kann nicht erkennen, ob eine Spende zweckgebunden oder frei ist. Das müssen Sie selbst nachtragen.

Was Sie zusätzlich prüfen sollten
· Stimmt das Vermögensverzeichnis mit Ihrem Anlageverzeichnis überein?
· Wurden Rücklagen korrekt berechnet?
· Wurden Überschüsse logisch weitergeführt?
· Erkennen Sie alle Projekte wieder, die 2025 geplant oder begonnen wurden?

Fazit
Automatische Jahresabschlüsse sind eine enorme Erleichterung – aber sie brauchen eine fachliche Prüfung. Wenn Sie die drei Prüfblöcke anwenden, erkennen Sie alle relevanten Fehlerquellen zuverlässig und können mit gutem Gewissen unterschreiben, dass der Jahresabschluss stimmt.
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